
Unsere Leitlinien zum Jugendcamping
Chillen & Grillen - ja!   Stellplatz-Party - nein!
Auf dem Campingplatz Suütel erfreuen sich Familien mit Kindern und erholungssuchende 
Urlaubsgaüste an Entspannung pur - inmitten der freien Natur.
Wir sind kein Party-Campingplatz!
Daher sind alle (Gruppen), denen vor allem das Feiern „rund um die Uhr“, lautes Musik 
hoüren und „Party machen“ am Herzen liegt, ausdruücklich unerwuünscht.

Ruhezeiten bitte unbedingt einhalten und Beschwerden vermeiden! 
Insbesondere waührend der Nachtruhe (in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr ) gilt es, auf 
dem gesamten Campingplatz – also auch in unserem Jugendbereich - saümtliche 
Handlungen zu unterlassen, die andere im Schlaf stoüren koünnten.
Dazu gehoüren z.B.: Musik hoüren, laute Unterhaltungen, Gesang etc. 

Kleine Abspielgeräte - ja!   Basslastige Musikanlagen - nein!
Auch außerhalb der Ruhezeiten duürfen Dritte durch Musik-Beschallung, die aus dem 
Rahmen faüllt, nicht belaüstigt werden. Selbstverstaündlich dulden wir die Benutzung von 
Fanfaren, Sirenen, Megafonen oder gar Feuerwerk ebenfalls nicht.

Bitte Müll vermeiden nehmen und den Abfall trennen!
In unmittelbarer Naühe des Jugendcampingareals befindet sich die zentrale Muüllstation. 
Deren ÖÖffnungszeiten sowie die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Muülltrennung 
haüngen dort aus. Wir bitten um strikte Muüllvermeidung am Strand, vor allem durch 
liegengelassene Glasflaschen besteht große Verletzungsgefahr.

Schritttempo - ja!   Alkoholfahrten – nein!
Auf dem gesamten Feriengelaünde gilt jederzeit: Fahrtempo = Schritttempo!
Außerdem ist das unnoütiges Fahren (zum Einkaufen, Duschen etc.) genauso untersagt, 
wie Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Security Folge leisten!   Platzordnung akzeptieren!   
Waührend der Ruhezeiten kuümmert sich unsere Security um die Einhaltung der 
Platzordnung (LINK). Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Das 
Sicherheitspersonal hat das Hausrecht und ist daher befugt, bei groben Regelverstoüßen 
in unserem Namen Platzverweise auszusprechen. Dies geschieht z.B. im Falle des 
uneinsichtigen Benehmens gegenuüber Mitarbeitern des Campingplatzes oder der 
Security, bei Besitz oder Konsum verbotener Rauschmittel, wenn Sachbeschaüdigungen 
begangen werden oder bei Aggressivitaüt bzw. Gewaltbereitschaft gegenuüber Dritten. 
Der Platzverweis bei Regelverstoüßen gilt immer fuür die gesamte Reisegruppe!


